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Die Meldepfl ichten im Energiebereich sind weit-
reichend und werden zunehmend unübersichtlicher.

Mittlerweile sind eine ganze Reihe von Meldefristen 
gegenüber bspw. der Bundesnetzagentur, dem 
Hauptzollamt und dem Verteil- oder Übertragungs-
netzbetreiber zu beachten. Aber auch von Seiten des 
Gesetzgebers gibt es zahlreiche Vorgaben, aus denen 
sich Handlungsbedarf ableitet.

Die Nichteinhaltung zieht ggf. Sanktionen, z. B. auch 
die Nachzahlung von Steuern oder den (teilweisen) 
Verlust von Privilegierungen nach sich.

Ein Service für:
  Unternehmen aller Branchen
  Alle Unternehmensformen und Institutionen

Insbesondere sinnvoll für 
  stromkostenintensive Unternehmen
  Unternehmen mit Eigenerzeugungsanlagen
  produzierendes Gewerbe

Meldep� ichtenmanagement     



Ich helfe Ihnen gerne weiter.
Maike Schumacher
Tel.: +49 621 290 7653 
E-Mail: m.schumacher@bfe-institut.com

Wir weisen Sie auf für Ihr Unternehmen relevante 
gesetzliche Vorgaben hin und unterstützen Sie auf 
Wunsch bei sämtlichen Datenmeldungen, zu denen Ihr 
Unternehmen im Energiebereich gesetzlich verpflichtet 
ist. Dafür bereiten wir die benötigten Dokumente vor 
und leiten die erforderlichen Schritte in die Wege.

Ebenso überwachen wir für Sie die einzuhaltenden 
Fristen und informieren Sie rechtzeitig über entspre-
chenden Handlungsbedarf. 

Hierzu gehören zum Beispiel:
   Meldungen beim zuständigen Übertragungs-/Ver-

teilnetzbetreiber
   Meldungen bei der Bundesnetzagentur
   Datenpflege des Marktstammdatenregisters 

(BNetzA) 
   Hauptzollamt

Haben Sie alle relevanten Meldepflichten auf dem 
Schirm? Damit Sie sich auf Ihr Tagesgeschäft konzen-
trieren können, unterstützen wir Sie gerne. Sprechen 
Sie uns an. 

   Überwachung relevanter Meldepflichten 
und Fristen

   Unterstützung bei allen Datenmeldungen 
und Rückerstattungen, die     

      gesetzlich vorgeschrieben sind und ggf. zu
      Einsparungen für Ihr Unternehmen im Ener-
      giebereich führen

   Fristgemäße Aufbereitung der benötigten 
Dokumente und Einleitung der erforder-
lichen Schritte

   Kontakt mit zuständigen Stellen zur Klärung 
von Fragen etc.

Unsere Leistungen

   Entlastung im Tagesgeschäft
   Sicherheit durch umfangreiche Erfahrungen 

in der Meldung und Antragsstellung
   Unterstützung bei Fragen zu Meldevor-

gängen und zur Abgrenzung von Energie-
mengen

   Vermeidung von Sanktionen bzw. Bußgel-
dern

Ihre Vorteile
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